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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.07.1952

Norm

StPO §392

Rechtssatz

Nach § 392 StPO ist in den Fällen, in denen die Beschwerde über den Kostenpunkt nicht ohnehin mit dem wider das

Urteil zulässigen Rechtsmittel eingebracht werden kann, das heißt die Entscheidung über die Kostenersatzp8icht nicht

mit der Entscheidung in der Hauptsache steht und fällt, der Rechtszug nur an den Gerichtshof zweiter Instanz zulässig.
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